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feststellend, daß die Leiter aller Organisationen der 
Vereinten Nationen auf der ersten ordentlichen 'l1Igung 1994 
des Verwa\tungsausschusse fiIr Koordini im April 1994 
die Auswirkungen der Ergebnisse der ~ auf ihre 
jeweiligen Prognunme erörtert und sich verpflichtet haben, den 
Hohen J{ommissar der Vereinten Nationen fiIr Menschenrech
te, wie in der Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 
dargelegt, bei der Koordinierung der mit Menschenrechts
fragen befaßten Organe, Organisationen und SondermJ!anisa
tionen der Vereinten Nationen zu unterstiltzen, 

1/QCh Behandlung des Berichts des Genemlsekretll:rs iIber 
die AnschlnBmaRnabmoo an die WeitkoDferenz iIber Men
schenrechte"" und des Berichts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte"", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretiirs 
iIber die Anschlußmaßnahmen an die WeitkoDferenz über 
Menschenrechte und von dem Bericht des Hohen Kl>mmissars 
der Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte; 

2. schließt sich der Au1fassung des Generalsek:retllrs 
an, daß die ErIdlirung und das Aktionsprogramm von Wren, 
ihre entsprechende Verwirklichung vorausgesetzt, einen 
Meilenstein in der Geschichte darstellen werden und daß 
hierzu konzertierte Anstrengungen seitens der Regierungen 
sowie der einzelstaatlichen Menschenrechtsinstitntionen, der 
intemationalen Organisationen, der Menschenrechtsorgane der 
Vereinten Nationen und der nichtstaatIichen Organisationen 
erforderlich sind; 

3. TIUlCht sich die in der Erkliirung und dem Aktions
programm von Wien bekundete Belailftigung der Wichtigkeit 
der Förderung der allgemeinen Achtung sowie der EinhaItung 
und des Schutzes aller Meoschenrechte und Grundfreiheiten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen ZU eigen; 

, 4. ersucht den Generalsekretllr, fiIr die mllglichst weite 
Verbreitung der Erkliirung und des Aktiousprogramms von 
Wien zu sorgen; 

5. fonlert alle Staaten 1/QChdrilckllch mif, der Erkliirung 
und dem Aktionsprogramm von Wien breite PuhIiziW zu 
verschaffen, um die Öffentlichkeit stärker fiIr die Frage der 
Meoschenrechte und Grundfreiheiten zu sensibiIisieren; 

6. fonlert alle Staaten mif, im Lichte der Empfehlungen 
der Konferenz weitere Maßnahmen zur vollen Verwirklichung 
der Menschenrechte zu ergreifen; 

. 7. ersuchtden Generalsekretär, die Generalversammlung, 
die Menschenrechtskommission und die andeten mit Men
schenrechlsfragen befaßten Organe und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen, weitere Maßnahmen zur vollen 
Umsetzung aller Empfehlungen der Konferenz zn treffen; 

8. wiederholt das Ersuchen der Konferenz, es mögen 
sofortige Maßnahmen mgrift'en werden, um die Ressourcen fiIr 
das Menschenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen jetzt und fiIr die Zukunft 
erheblich zu erhöhen; 

9. ersucht den Hohen Kommissar fiIr Menschenrechte als 
denjenigen AmIstriiger der Vereinten Nationen, der die Haupt-
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verantwortung fiIr die MeoschenrechtsaktiviWen der Ver
einten Nationen triIgt, bis spiItestens 15. Februar 1995 zwecIcs 
Erstellung des Programmhanshaltsplans fiIr den Zweijab
reszeitranm 1996-1997 einen Bericht vorzulegen, der einen 
detaillierten Plan des pmsonellen und finanziellen 
Ressourcenbedarfs fiIr die Umsetzung derjenigen Empfeh
lungen der Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien 
enthlilt, die von den znstllndigen Organen der Vereinten 
Nationen gebilligt worden sind oder zu denen diese OJgane 
Beschilisse gefaSt haben; 

10. ersucht den Hohen Kl>mmissar <lI4fJenlem, in seinen 
Jahresbericht an die Generalversammlung einen Abschnitt 
über die zur nmfassenden Verwirklichung der Erkliirung und 
des Aktionsptogtaouns von Wien mgliffenen Maßnahnten und 
die dabei erzielten Fortschritte anfznnehmen; 

n. beschlisßt, diese Frage auf Wer fi1nfzigsten Thgnng 
unter dem UnteIpunkt ·Umfassende Verwirklichung der 
Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien und dies

. bezilgliche AnschIIIRmallnabmCOH zn behandeln. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/200. Sdmtz von KIndern, die von bewalfneten KoDfllk· 
ten betrolfen sind 

DIe Generalvel'Slllll11llrmg, 

in Bekr4ftlgung Wer Resolution 44I2S vom 20. November 
1989, mit der sie die Konvention über die Rechte des Kindes 
verabschiedet hat, und Wer Resolution 3318 (XXIX) vom 
14. Dezember 1974, mit der sie die ErkIIirung iIber den Schutz 
von Frauen und Kindem in Zeiten eines Notstands und im 
bewaffaeten Konflikt verldlndet hat, 

damn erinnernd, daß die Genfer Abkommen vom 12. An
gust 19491'10 und die dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977171 sowie Artikel 38 der Konvention über die Rechte des 
Kindes den Kindem besonderen Schutz und eine Sonderbe
handlung einräumen, 

sowie unter Hinweis auf die We1terkliirung über das 
Übe.rleben, den Schutz und cUe Entwicklung der Kinder" und 
den :Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterkliirung iIber 
das ÜberIehin, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in 
den neunziger Jahren", die von dem im September 1990 in 
New York abgehaltenen Weltkindetgipfel verabschiedet wur
den, und unter Betonung der Notwendigkeit, ihre Bestimmun
gen umzusetzen, 

im HinblJck auf die Arbeit des Ausschusses fiIr die Rechte 
des Kindes an der Erstellung des Vorentwurfs fiIr ein Fakolta
tivprotokoll zur Konvention flber die Rechte des Kindes, in 
denen es um die Beteiligung von Kindem an bewaffaeten 
Konflikten"" gebt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusaes fiIr 
die Rechte des Kindes iIber seine vom 10. bis 28. Januar 1994 
in Genf abgehaltene fiInfIe Thgung210

, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/94 der Menschen
rechtskommission vom 9. März 199432

, 
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eingedenk dessen, daß eine geplante Studie auf der im 
1uni 1993 in Wien ahgehaltenen Weltkonferenz über Men
schenrechte nachdrilckliche Untetsttitzung gefunden hat, wie 
aus Abschnitt TI Ziffer 50 der Erklllrung und des Aktions
programms von Wien' hervorgeht, 

zutiefst besorgt darIlber. daß sich die Situation der Kinder 
in vielen 'ThiIen der Welt infolge von bewaffneten Konflikten 
weiter verschlechtert, und lIberzeugt, daß sofortige Maß
nahmen geboten sind, 

in der Oberzeugung. daß die von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kinder des besonderen Schutzes der interna
tionalen Gemeinschaft bedilrfen und daß alle Staaten auf die 
Milderung ihrer Not hinwirken müssen. 

in Anerkennung der wertvollen Arbeit, die die Organe und 
Organisationen sowie andere zuständige zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen auf diesem Gebiet leisten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481157 vom 20. De
zember 1993. 

1. gibt ihrer ernsten BesOl'JPlis Ausdruck über die 
tragische Situation, in der sich Kinder in vielen 'ThIlen der 
Welt infolge von bewaffneten Kontllkten befinden; 

2. fordert die Staaten ~ die Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der dazugehörigen 
Zusatzprotokolle von 1977 sowie der Konvention über die 
Rechte des Kindes, die den von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kindern besonderen Schutz und eine Sonderhe
handlung einrIIwnen, voll zu achten; 

3. erkennt an, daß Kinder in Situationen des bewaffneten 
Konf6k1s und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit das Recht 
auf ausreichende BmlIbrung und eine angemessene lIrzt1iche 
Betreuung und Unterkunft haben; 

4. erkennt tlI{/Jerdem an, daß Schwangen: unter ähnlichen 
Umstlinden das Recht auf dieselbe Betreuung und denselben 
Schutz haben; 

5. ersuchl die MitgliedsIm!fen und die Organisationen der 
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
geeignete Maßnahmen ZU ergreifen. um die Gewährung von 
humanitllrer Hilfe und Soforthilfe sowie den humanitären 
Zugang zu Kindern in Situationen des bewaffneten Konflikts 
und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär. einen Bericht über die 
konkreten Maßnahmen vorzulegen, die zur Milderung der 
Lage der Kinder in bewaffneten Konflikten e.tgtiffen wurden, 
und sich dabei auf die Jnfonnationen zu stiItzen. die von den 
Mitgliedstaaten und den Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen sowie von anderen zuständigen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Otganisationen bereitgestellt 
weIden; 

8. nimmt mit GenugtUUng Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Rechte des Kindes über seine fiIDfte Ta
gung und den darin enthaltenen Empfehlungen zur Lage der 
Kinder. die von bewaffneten Konflikten bettofl'en sind"'; 

.11 OjJiz/elles Proto/aJU der Generalversammlung, N6IIIIlUIdvImVgste 
TIJ8IIIlll.lJeIIage 41 (A/49/41), Kap. I, AbscImltt J. 

9. begrtjfJt die Ernennung einer Sachverstlindigen mit 
dem Auftrag. im Einklang mit dem von der Gene.talvmsamm
lung. in Resolution 481157 niedergelegten Mandat eine 
umfassende Studie dieser Frage zu erste11en; 

10. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des 
Generalsekretllrs vom 4. NoVe.tDber 1994 über die '11tigkeit 
der genannten Sachverstäudigen'D7; 

11. steIlt fest. daß die Sachverstlindige gemeinsam vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und vom Kin
derlIilfswerk der Vereinten Nationen tmtetstlltzt wird; 

12. ersucht den Gene.ta1sekretl. sicherzustellen, daß das 
Zentrum für Menschenrechte im Rahmen der vorhandenen 
Mittel mit den Mitarbeitern und sonstigen Ressourcen ausge
stattet wird, die es benötigt, um der Sachverstlindigen bei der 
wirksamen Wahrnehmung ihres Auftrags behilflich zu sein; 

13. ersucht die Mitgliedstaaten und die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie andere zuständi
ge zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, 
namentlich anch den Ausschuß für die Rechte des Kindes, das 
KinderhiJfswork der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
KMllnissan der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Weltgesundhei1sorganlsation und das Internationsle Komitee 
vom Roten Kreuz, zu der in Ziffer 9 erbetenen Studie bei
zutragen; 

14. bittet die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung mit der Studie zu befassen; 

15. ersucht den GeneraIsekretll der Generslversammlung 
auf ihrer fIlni'Ligsten Tagung einen Bericht über die Studie 
vorzulegen; 

16. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
untet dem Punkt "Förderung und Schutz der Rechte von 
Kindern" zu behandeln. 

94. plenaraftl.ung 
23. Der,ember 1994 

491210. Notwendigkeit wirksamer 1ntematio1llller Maß
nahmen zur Verh1ndemDg und Abscbafl'ung des 
K1nderbandels, der KlnderptoStllutlon und der 
KInderpornographfe 

Die Generalversammlung. 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien. die von der am 25. Juni 1993 in Wien ahgehaltenen 
Weltkonferenz über Menschemechte' verabschiedet wurden 
und in denen wirksame Maßnahrmm gegen die Tötung 
weililicher Neugeborener. schlldliche Kinderarbeit, Kinder
und Organhandel, Kinderprostitution, Kinderpomograph 
sowie andere Fmmen sexuellen Mißbrauchs gefordert werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44I2S vom 
20. Nove.tnber 1989 verabschiedete Konvention über die 
Rechte des Kindes, 

unter Hinweis auf die Weiterklllrung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder'" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklllrung über das 




